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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


12. MAI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Bedingungen für die Gewährung einer Steuerermäßigung für unentgeltliche Zuwendungen


BERICHT AN DEN KÖNIG


		Sire,


	vorliegender Entwurf eines Königlichen Erlasses bezweckt die Anpassung gewisser Bestimmungen des KE/EStGB 92 infolge der Abänderung von Artikel 14533 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 (EStGB 92) und der Einfügung eines neuen Artikels 323/3 in dasselbe Gesetzbuch durch die Artikel 66 bis 68 des Gesetzes vom 28. Dezember 2023 zur Festlegung verschiedener steuerrechtlicher Bestimmungen.

	Durch diese Gesetzesabänderungen werden für Einrichtungen, die unentgeltliche Zuwendungen erhalten, die Verpflichtung zur Ausstellung einer Bescheinigung an den Steuerpflichtigen, der die unentgeltliche Zuwendung gemacht hat, und die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der Angaben in Bezug auf diese Bescheinigung an die Verwaltung eingeführt.

	Der KE/EStGB 92 enthält in seinem Abschnitt über die Steuerermäßigung für unentgeltliche Zuwendungen und insbesondere in Bezug auf die Zulassungsbedingungen eine gewisse Anzahl Bestimmungen in Bezug auf die elektronische Übermittlung von Angaben an die Verwaltung durch die betreffenden Einrichtungen.

	Aufgrund der Abänderungen durch das vorerwähnte Gesetz vom 28. Dezember 2023 wird die elektronische Übermittlung von Angaben durch Einrichtungen an die Verwaltung nunmehr durch den neuen Artikel 323/3 des EStGB 92 geregelt. Folglich werden mehrere Bestimmungen des KE/EStGB 92 überflüssig. Es handelt sich um die Bestimmungen, in denen die elektronische Übermittlung von Angaben im Rahmen von Anträgen auf Zulassung oder auf Ermächtigung durch die antragstellenden Einrichtungen vorgesehen ist:

	- Artikel 6318/1 § 7 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b),

	- Artikel 6318/1 § 8,

	- Artikel 6318/5 § 4 Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b),

	- Artikel 6318/5 § 5,

	- Artikel 6318/6.

	Vorliegender Königlicher Erlass zielt daher darauf ab, diese Bestimmungen mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften in Übereinstimmung zu bringen.

	Außerdem muss in Artikel 6318/5 § 2 des KE/EStGB 92 das Wort "Quittungen" durch "Bescheinigungen" ersetzt werden.

	Ich habe die Ehre,


Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener
Eurer Majestät zu sein.

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

______
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			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 14533 § 1 Absatz 2, ersetzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 28. Dezember 2023 zur Festlegung verschiedener steuerrechtlicher Bestimmungen, und des Artikels 323/3, eingefügt durch Artikel 68 desselben Gesetzes;

	Aufgrund des KE/EStGB 92, der Artikel 6318/1 bis 6318/6;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 29. März 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 2. Mai 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 3. Mai 2024 unter der Nummer 76.381/3 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 6. Mai 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 6318/1 des KE/EStGB 92, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 4. August 2014, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 7 Absatz 1 Nr. 2 wird Buchstabe b) aufgehoben.

	2. Paragraph 8 wird aufgehoben.


	Art. 2 - Artikel 6318/5 desselben Königlichen Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 4. August 2014, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 2 wird das Wort "Quittungen" durch das Wort "Bescheinigungen" ersetzt.

	2. In § 4 Absatz 1 Nr. 3 wird Buchstabe b) aufgehoben.

	3. Paragraph 5 wird aufgehoben.


	Art. 3 - Artikel 6318/6 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 4. August 2014, wird aufgehoben.


	Art. 4 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 12. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

